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Aus Zeit und Streit 205

auf jeden Fall auch noch das Wort zu er kann. Auch hier kommt man eben
ergreifen. Schon aus Geltungsbedürf» vom Maßstab der Schule nicht los,
nis. Denn gewertet wird jemand nach O,
dem, was er zu „sagen" weiß, nicht was

Der Völkerbund im Volksurteil.
Eine Zeitungs-Anzeige der Migros- liche Mann: Warum so ferne Lösun»

Aktiengesellschaft hat u, a, folgenden gen pathetisch herbeisehnen — und
Wortlaut: das verwirklichte Nahe schmähen und

„Für welchen Weg zur Ver- verfolgen?"
billigung der Nahrungsmittel sind Der gerissene Geschäftsmann würde
Sie? seinen Kunden den Unterschied zwischen

1, Für die Verbilligung via Völker- schlechter und guter Kundenbedienung
bnnd, unter Mitwirkung von China, nicht durch die Gegenüberstellung des
Japan, Afrika, wahrscheinlich ein- Völkerbundes und des eigenen Geschäftes
treffend beim Konsumenten anno do- klar machen, wenn er nicht wüßte, daß
mini — oder im Urteil des einfachen Mannes der

2, Für die Verbilligung durch die Völkerbund eben als ein schlechtes Unter-
Migros? Da frägt sich der gewöhn- nehmen gilt. O,
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